
H A H N E  REVISIONS- UND TREUHANDGESELLSCHAFT MBH, DÜLMEN Anlage 1 
  
Softwarebescheinigung – HS – Hamburger Software GmbH & Co. KG – HS  Finanzwesen /  
HS Finanzbuchhaltung Version 2.60 01/00 
 

 
Softwarebescheinigung 

 
Auftragsgemäß haben wir die Software HS Finanzwesen / HS Finanzbuchhaltung in der Version 2.60 
(Masterstand 01/00 vom 26. August 2016) der HS � Hamburger Software GmbH & Co. KG und ihre für die 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung relevanten Bestandteile daraufhin geprüft, ob bei sachgerechter 
Anwendung die Vollständigkeit und sachliche Richtigkeit der Verarbeitung gegeben sowie die Einhaltung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung gewährleistet sind.  
 
Die Dokumentation haben wir im Hinblick auf die Mindestanforderungen gemäß IDW PS 880 und den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme (FAIT1) beurteilt.  
 
Unser Prüfungsergebnis bezieht sich ausschließlich auf die von uns im Kapitel B unseres Prüfungsberichtes 
dargestellten Beschreibungen zur Art und Umfang der Prüfungsdurchführung für die Software HS Finanzwesen 
/ HS Finanzbuchhaltung in der Version 2.60 (Masterstand 01/00 vom 26. August 2016). In diesem 
Zusammenhang prüften wir ebenfalls die Erweiterungsmodule Anlagenbuchhaltung, E-Bilanz, die Archivlösung 
in Verbindung mit dem HS Dokumentenmanagementsystem sowie das Dienstprogramm AO-Schnittstelle. 
 
Wir weisen darauf hin, dass zukünftige Programmänderungen die Ordnungsmäßigkeit der Software beeinflussen 
können.  
 
Als Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest:  
 

„Die von uns geprüfte rechnungslegungsrelevante Software HS Finanzwesen / HS Finanzbuchhaltung in der 
Version 2.60 (Masterstand 01/00 vom 26. August 2016) ermöglicht in den von uns geprüften Modulen bzw. 
Softwarebestandteilen bei sachgerechter Anwendung eine den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung 
bzw. Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und 
Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff entsprechende Vollständigkeit und sachliche 
Richtigkeit der Verarbeitung.“  

 
Dülmen, den 30. September 2016 
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